
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Enzkreis 
 
Entscheidung des Landratsamtes Enzkreis über den Antrag der Sämann Stein- und 
Kieswerke GmbH & Co. KG auf Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung für die Erweiterung und Rekultivierung des Steinbruchs in Ersingen, Gemeinde 
Kämpfelbach  
 
Mit Entscheidung vom 01.09.2020, AZ.: 20-106.11, hat das Landratsamt Enzkreis auf der 
Grundlage der von der Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co. KG am 02.10.2018 beim 
Landratsamt Enzkreis eingereichten, zuletzt am 19.11.2019 ergänzten Antragsunterlagen die 
immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung für das nach den §§ 4, 10 und 16 Abs. 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 sowie 
Anhang 1 Nr. 2.1.1 (Verfahrensart „G“) der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) genehmigungsbedürftige Vorhaben nach Maßgabe umfangreicher Auflagen 
(Kap. III der Entscheidung - Nebenbestimmungen) erteilt. 
 
Der Verfügende Teil des Genehmigungsbescheides vom 01.09.2020 (Kap. I der Entschei-
dung) lautet wie folgt: 
 
1. Für die folgenden von der Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co. KG geplanten Maß-

nahmen wird die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung erteilt:  
 

a) Abbau von Muschelkalkgestein, einschließlich der Haßmersheimer Schicht und Zwerg-
faunaschichten (Oberer Muschelkalk (mo), Mittlerer Muschelkalk (mm)), in fünf Abbau-
stufen, überwiegend durch Reißen mittels Baggergerät und Bohrloch- bzw. Locke-
rungssprengungen, in den Gewannen „Bei der Viehfahrt“ und „Krausenäcker“ auf den 
Grundstücken Flst.-Nrn. 6674, 6675, 6677, 6678, 6680, 6683, 6729 der Gemarkung 
Ersingen, Gemeinde Kämpfelbach (Bestandsfläche mit 6,27 Hektar) und auf den 
Grundstücken Flst.-Nrn. 6639 - 6647, 6665 - 6670, 6672, 6673, 6702, 6728, 6779, 
6784, 6786 - 6792, 6794 - 6797/1, 6799, 6800, 6803, 6804, 6806/1, 6807, 6808, 6825 
- 6828, 6831 - 6836, 6838 - 6848, 6849 - 6853, 6913 der Gemarkung Ersingen, Ge-
meinde Kämpfelbach (Erweiterungsfläche mit 4,4 Hektar) auf einer Gesamtfläche von 
10,67 Hektar (ha) mit folgender Tiefenbegrenzung: 
Auf der Erweiterungsfläche beträgt die maximale Abbautiefe 274 Meter über Normal-
höhennull (m ü. NHN) im Süden, die im Nordosten auf 285 m ü. NHN bzw. im Nord-
westen auf 288 m ü. NHN ansteigt. Die Grenze mo/mm verläuft von 300 m ü. NHN im 
Nordwesten des gesamten Abbaugebietes einfallend nach Südosten bzw. Osten bis 
280 m ü. NHN. Maßgeblich ist die Schichtlagerungskarte des Büros für Angewandte 
Geologie Dr. Schmidt-Witte, Anlage 1 des Gutachtens Nr. 303-10 vom 31.03.2018, die 
als Grundlage heranzuziehen ist. Die in der Neugenehmigung vom 12.03.2004, AZ. 
40.106.11 (Tenor A 1.) auf die Bestandfläche bezogenen Angaben zur End-Abbautiefe 
an der nordöstlichen Ecke (max. 272 m ü NHN) und zur Höhenlage der Tiefsohle an 
der nordwestlichen Ecke (292 m ü NHN) werden entsprechend der Angaben der vg. 
Schichtlagerungskarte angepasst; 

 
b) schrittweise weitgehende Wiederverfüllung und Rekultivierung des bestehenden und 

des erweiterten Steinbruchgeländes (Gesamtareal) in 5 Rekultivierungsphasen mit Ei-
gen- und Fremdmaterial (Qualitätsstufe Z0 aus der Region) sowie einer anschließen-
den überwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung. Als Rohbodenstandort ist eine 500 



 

 

m lange umlaufende Felswand mit Höhen zwischen 13,5 m und 26 m sowie ein vorge-
lagertes Felsplateau im Nordwesten bei 294 m ü NHN, ca. 0,55 ha, zu erhalten.   

 
Die Umweltverträglichkeit des Vorhabens wurde geprüft und bewertet. Sie ist gegeben. 
Bzgl. der gesonderten Freigabe der einzelnen Abbaustufen, vgl. Kapitel (Kap.) III., Punkt 
F. 
 

2. Der Abbau von Muschelkalkgestein für die im Abbaugebiet befindlichen Waldflächen von 
rund 0,19 ha (800 m² aus dem Distrikt II „Springenhalde“ und dem Waldabschnitt von 
1.100 m² des Gemeindewalds Flst.-Nr. 6911 des Distrikts IX „Rittel“ sowie der drei Privat-
waldparzellen der Flst.-Nrn. 6911, 6913, 6914, 6915) wird von dieser immissionsschutz-
rechtlichen Änderungsgenehmigung nicht umfasst. Dazu ergeht eine Entscheidung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt. 

 
3. Diese Genehmigung schließt die folgenden anderen, das Vorhaben samt Anlagenteile und 

Nebeneinrichtungen betreffenden Entscheidungen ein:  
 

a) die für den Gesteinsabbau mit sukzessiver Wiederverfüllung und Rekultivierung des 
Abbaugeländes zu erteilende naturschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 19 Abs. 
1, Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 3, 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. 
m. §§ 17 Abs. 1, 19 Abs. 1 Nr. 1, 2 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG 
BW). Der mit dem Vorhaben (Gesteinsabbau) verbundene Eingriff in Natur und Land-
schaft wird bei den nach dieser Entscheidung festgelegten Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen zugelassen;  

 
b) die Befreiung von dem Verbot des mit dem Vorhaben (Gesteinsabbau) verbundenen 

Eingriffs in Natur und Landschaft nach der Verordnung zum Schutze von Land-
schaftsteilen entlang der Autobahn Pforzheim zwischen Nöttingen und Niefern 
vom 11.02.1942 (LSG Nr. 2.36.008, Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus 
und Unterrichts vom 09.03.1942) gem. § 2 Abs. 1, 2 f) i.V.m. § 4 der LSG-VO; 
 

c) die Baugenehmigungen nach §§ 49, 50 Abs. 1 i. V. m. Anhang zu § 50 Abs. 1 Nr. 1 
a), 10 b), 11 e) der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) für Abtragungen 
und Aufschüttungen zum Zwecke des Gesteinsabbaus und der Wiederverfüllung sowie 
für die Errichtung eines Sozialcontainers und eines Materialcontainers (Letztere auf 
dem Grundstück Flst.-Nr. 6729 der Gemarkung Ersingen), die unter Ersetzung des Ein-
vernehmens der Gemeinde Kämpfelbach erteilt werden;  
 

d) die Genehmigung zur dauerhaften Umwandlung von Wald in die beantragte Nut-
zungsart im Umfang von 0,126 ha auf einer Teilfläche der Grundstücke Flst.-Nrn. 
6852/1 (Gesamtfläche 0,1252 ha, Umwandlungsfläche 0,0672 ha) und 6853/1 (Ge-
samtfläche 0,0978 ha, Umwandlungsfläche 0,0588 ha) in Kämpfelbach, Gemarkung 
Ersingen, in dem Distrikt „Rittel“ entsprechend den Antragsunterlagen zum Antrag vom 
08.10.2019. 

 
4. Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung ergeht unbeschadet der behördlichen 

Entscheidungen, die nicht von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einge-
schlossen werden.  

 
5. Der Steinbruchbetrieb (Abbau, Zwischenlagerungen, Auffüllungen, Fremdmaterialanliefe-

rungen, Rekultivierung etc.) und die sonstigen mit dieser Entscheidung gestatteten Maß-
nahmen sind, soweit in den Nebenbestimmungen dieser Entscheidung nichts anderes 
bestimmt ist, nach den mit Genehmigungsvermerk versehenen Antragsunterlagen ein-
schließlich der dazu vorgelegten Nachträge oder Ergänzungen (siehe Kapitel (Kap.) II - 



 

 

Antragsunterlagen) durchzuführen, die Grundlage dieser Entscheidung sind. Wurden ein-
zelne Unterlagen im Laufe des Genehmigungsverfahrens aktualisiert oder ergänzt, gilt im 
Zweifelsfall die jeweils neuere Fassung. 

 
6. Frühere, hiesigen Steinbruch betreffende behördliche Entscheidungen bleiben von dieser 

Entscheidung unberührt, soweit in dieser Entscheidung nichts anderes bestimmt ist. Die 
die Abbau- und die Rekultivierungszeitabfolge betreffenden Unterlagen und Regelungen 
der Genehmigung vom 12.03.2004 werden durch die Antragsunterlagen (siehe Kapitel II. 
- Antragsunterlagen) und Regelungen der heutigen Entscheidung ersetzt. 

 
7. Diese Entscheidung enthält Nebenbestimmungen, die bei der Errichtung und beim Betrieb 

der Anlage zu beachten sind (siehe Kap. III. - Nebenbestimmungen). 
 

8. Die im Genehmigungsverfahren erhobenen Einwendungen werden insoweit zurückgewie-
sen, als ihnen nicht durch Nebenbestimmungen (siehe Kap. III. - Nebenbestimmungen) 
oder durch die nachgereichten ergänzten, aktualisierten oder konkretisierten Unterlagen 
Rechnung getragen werden konnte (Kap. II. - Antragsunterlagen). 

 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung lautet wie folgt: 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Landrats-
amt Enzkreis in Pforzheim Widerspruch erhoben werden.  
 
 
Auslegung der Unterlagen: 
Der Änderungsgenehmigungsbescheid mit den darin enthaltenen Nebenbestimmungen, mit 
der Begründung, der Zurückweisung von Einwendungen, der zusammenfassenden Darstel-
lung und begründeten Bewertung von Umweltauswirkungen und mit der Rechtsbehelfsbeleh-
rung sowie der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung und eine Ausfertigung der geneh-
migten Antragsunterlagen (Letztere ohne Zugehörigkeitsvermerk und ohne Dienstsiegel) wer-
den vom Tage nach der Bekanntmachung für zwei Wochen von   
 

Donnerstag, 10. September 2020 bis einschließlich Mittwoch, 23. September 2020 
 
auf der Internetseite des Landratsamtes Enzkreis unter https://www.enzkreis.de/Steinbrucher-
weiterung-Ersingen zur Einsichtnahme bereitgestellt.  
 
Als zusätzliches Informationsangebot liegen der Änderungsgenehmigungsbescheid mit den 
genannten Inhalten, eine Ausfertigung der mit Zugehörigkeitsvermerk und Dienstsiegel des 
Landratsamtes Enzkreis versehenen Antragsunterlagen sowie diese öffentliche Bekanntma-
chung im vorgenannten Zeitraum bei folgenden Behörden zur Einsicht während der Dienst-
stunden aus: 
 

 Landratsamt Enzkreis, Umweltamt, Östliche Karl-Friedrich-Str. 58, 75175 Pforzheim, Zim-
mer 312, Telefon 07231 308-9321 und 07231 308-9451 

 Gemeinde Kämpfelbach, Kelterstr. 1, 75236 Kämpfelbach, Foyer des Rathauses Ersingen, 
Telefon 07231 8866-0 

Außerdem werden die genannten digitalen Unterlagen auf dem zentralen Internetportal der 
Bundesländer unter https://www.uvp-verbund.de zugänglich gemacht. Zudem steht beim 
Landratsamt Enzkreis ein Gerät zur Verfügung, an welchem die Unterlagen in elektronischer 
Fassung gelesen werden können.  
 

http://www.uvp-verbund.de/


 

 

Aufgrund der derzeitigen Covid-19-Pandemie und der aktuell damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen kann die Einsichtnahme bei den auslegenden Behörden ggf. nur nach vorheri-
ger Terminabsprache, die unter den angegebenen Telefonnummern möglich ist, erfolgen. Die 
jeweils aktuell gültigen örtlichen Infektionsschutzmaßnahmen sind zu beachten.  
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Erteilung der beantragten Änderungsgenehmi-
gung und damit einhergehend die Zustellung des Genehmigungsbescheids an die Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erfolgt nach Maßgabe des § 10 Abs. 3, 7 und 8 BImSchG 
sowie des § 8 Abs. 1 S. 3 und § 21 a der 9.BImSchV. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt 
(§ 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG) und damit auch als bekannt gegeben i.S. der vorstehend be-
kannt gemachten Rechtsbehelfsbelehrung. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der 
Bescheid mit seinem vollständigen Inhalt bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist (siehe Rechts-
behelfsbelehrung) von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landratsamt 
Enzkreis, Umweltamt (Anschrift siehe oben) schriftlich oder elektronisch (E-Mail-Adresse: um-
weltschutzamt@enzkreis.de) angefordert werden.  
 
 
Pforzheim, den 09. September 2020    Landratsamt Enzkreis, Umweltamt  
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